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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Gemäß § 12 Absatz 4 Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27. 

Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 

(Amtsbl. I S. 776), in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der Satzung der Gemeinde Großrosseln 

über die Form der öffentlichen Bekanntmachung (Bekanntmachungssatzung) vom 05. No-

vember 2020 wird die nachstehende Satzung öffentlich bekanntgemacht: 

 
 

Abschnitt 1 
 

Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Großrosseln 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln hat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 den 
Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020 wie folgt festgestellt: 
 

• Bilanzsumme    66.628.355,40 € 

• Summe der Erträge   12.975.586,27 € 

• Summe der Aufwendungen  13.874.472,09 € 

• Jahresfehlbetrag        898.885,82 € 

• Allgemeine Rücklage   41.207.719,32 € 

• Ausgleichsrücklage                   0,00 € 
 
 

Abschnitt 2 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

"Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir dem Jahresabschluss 
zum 31.12.2020 und dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020 der Gemein-
de Großrosseln den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: 
 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 

An die 
Gemeinde Großrosseln 

 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Großrosseln – bestehend aus der Ver-
mögensrechnung zum 31.12.2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den 
Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 
01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Kommunalhaushaltsverordnung des Saarlandes (KommHVO). 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
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Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 101 Abs. 1 KSVG i.V.m. § 122 KSVG unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung (GoA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
Hinweise auf einen sonstigen Sachverhalt: Die angewandten Rechnungslegungsvor-
schriften 
 
Die Rechnungslegungsvorschriften verlangen zwar, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde 
vermittelt. Die Vermittlung eines zutreffenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gemeinde erfolgt im Jahresabschluss jedoch nur, soweit die landesrechtli-
chen Vorschriften dies zulassen. Die kommunale Doppik im Saarland enthält ein gesetz-
liches Passivierungsverbot für Pensionsverpflichtungen gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 
KommHVO. Insoweit werden – entgegen dem ansonsten geltenden Vollständigkeitsgebot 
– nicht alle Verpflichtungen der Gemeinde im vorliegenden Jahresabschluss abgebildet. 
Unter Berücksichtigung solcher Verpflichtungen ergäbe sich ein anderes Bild, insbeson-
dere wäre das Eigenkapital geringer. 
Wir weisen ferner darauf hin, dass bei den einschlägigen landesrechtlichen Rechnungs-
legungsvorschriften eine mit § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB vergleichbare Vorschrift fehlt, so-
dass die landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften nicht die Definition der GoA 
sowie der International Standards on Auditing (ISA) von Rechnungslegungsvorschriften 
zur sachgerechten Gesamtdarstellung erfüllen. Dies bedeutet, dass diese Rechnungsle-
gungsvorschriften nicht die Definition der GoA von Rechnungslegungsvorschriften zur 
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage erfüllen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gemeinderates für den Jahresab-
schluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Saarlandes in allen wesent-
lichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Er-
füllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern 
einschlägig, anzugeben.  
 
Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 101 Abs. 1 KSVG i.V.m. § 122 KSVG un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-
beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-
stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrol-
len beinhalten können. 

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben. 

 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

 

• ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerun-
gen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufga-
ben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufga-
benerfüllung nicht sicherstellen kann. 

 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.  
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES RECHENSCHAFTSBERICHTS 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Rechenschaftsbericht der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Rechenschaftsbericht in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Saarlandes und vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde, soweit diese durch die Vorschriften der 
kommunalen Doppik im Saarland abgebildet wird. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Rechenschaftsberichts unter Beachtung des International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Reise) durchgeführt.  
 
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW 
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-
schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferord-
nung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der 
Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Gemeinderates für den Rechen-
schaftsbericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsbe-
richts, der in allen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des 
Saarlandes entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde 
vermittelt soweit diese durch die Vorschriften der kommunalen Doppik im Saarland abge-
bildet wird. 
 Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Re-
chenschaftsberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Kommunalhaushaltsverordnung des Saarlandes zu ermöglichen und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Rechenschaftsbericht erbringen zu können. 
 
Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses der Gemeinde zur Aufstellung des Rechenschaftsberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechen-
schaftsbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushalts-
verordnung  des Saarlandes entspricht. 
 
Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresab-
schlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Rechenschaftsberichts.  
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Rechenschaftsbericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-
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deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
Saarbrücken, den 17.09.2021“ 

 
W+ST Publica Revisionsgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Richard Boßlet, Wirtschaftsprüfer 
ppa. Frank Stutz, Wirtschaftsprüfer 
 
 

Abschnitt 3 
 

Behandlung des Jahresergebnisses 
 
Der Jahresfehlbetrag wird in Höhe von 898.885,82 € durch die Allgemeine Rücklage ausgegli-
chen. 
 
 

Abschnitt 4 
 

Entlastungsbeschluss 
 
Dem Bürgermeister wird gemäß § 101 Absatz 2 KSVG ohne Einschränkungen Entlastung 
erteilt. 
 
 

Abschnitt 5 
 

Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss liegt zur Einsichtnahme vom 10.01.2022 bis einschließlich 18.01.2022 
während den bekannten Dienststunden im Rathaus in Großrosseln, Klosterplatz 2, Zimmer 
210, öffentlich aus. 
 
 
Großrosseln, 13.12.2021 
Der Bürgermeister 
 
 
 
J o c h u m 
 
 


